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STADT SINZIG
 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 2 für den Bereich der 
Kindertagesstätte "Waldkindergarten"

Auftraggeber:  Stadt Sinzig

Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB

Stand:              20.10.2025

BESCHLUSS ZUR ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
 
Der Beschluss, den Flächennutzungsplan der Stadt Sinzig gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB zu ändern, wurde vom Stadtrat am 
10.10.2024 gefasst. 
 
Sinzig, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
   
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT SOWIE DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung einschließlich der Begründung hat gemäß § 3 (2) 
BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegen. 
Ort und Dauer der Auslegung wurden am __.__.____ mit dem Hinweis öffentlich bekanntgemacht, 
dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom __.__.____ 
zur Abgabe einer Stellungnahme im Verfahren nach § 4 (2) BauGB aufgefordert. 
 
Sinzig, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
 
BESCHLUSS ÜBER DIE ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde vom Stadtrat am __.__.____ beschlossen. 
 
Sinzig, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
 
GENEHMIGUNG DER 2. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 (1) BauGB i.V.m. der Zuständigkeitsver-
ordnung zum BauGB von der Kreisverwaltung Ahrweiler genehmigt worden. 
 
Sinzig, den  
Kreisverwaltung Ahrweiler 
i.A. 
 
BEKANNTMACHUNG DER ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
 
Die ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 6 (5) BauGB der von der Kreisverwaltung Ahrweiler 
genehmigten Änderung des Flächennutzungsplanes ist am __.__.____ erfolgt. 
 
Sinzig, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
 
AUSFERTIGUNG DER ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt. 
Die Übereinstimmung der Inhalte der Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Willen des 
Stadtrates wird hiermit bekundet. 
 
Sinzig, den  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Andreas Geron, Bürgermeister) 
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dert durch Gesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287), 
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